
Kreisrecht 

1. Änderungssatzung zur Änderung der Satzung zur  
Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen im 

Ausbildungsverkehr im Gebiet des Landkreises Cloppenburg  
vom 20.12.2016 

 
 
 
Der Kreistag des Landkreises Cloppenburg hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 folgende 1. 
Änderungssatzung zur Änderung der Satzung vom 20.12.2016 beschlossen:  
  
I.  
 
Punkt 1.5, 2. Satz wird wie folgt gefasst: 
 
„Verkehre mit alternativen Bedienungselementen und alle neuen Verkehre des vom 
Landkreis beschlossenen Rufbussystems fallen nicht unter den Anwendungsbereich 
dieser Allgemeinen Vorschrift“.  
 
II.  
 
Die geänderte Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
Cloppenburg, den 20.12.2017 
 
 
Landkreis Cloppenburg  
 
Johann Wimberg  
Landrat  


